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Publikation Bekanntgabe Kandidaturen für Gemeinderatswahlen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bitten Sie, in Ihrer Ausgabe vom Freitag, 17. Juli 2009, den nachstehenden Text zu 
publizieren. 
 
 
 

 

Gemeinde Würenlos 
 

Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2010/2013 
 
1. Wahlgang Gemeinderat / Bekanntgabe der angemeldeten Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Wahl von fünf Mitgliedern des Gemeinderates für die Amtsperiode 
2010/2013 
 
Gestützt auf § 29a Abs. 3 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) wird zur Kenntnis 
gebracht, dass für die Gemeinderatswahlen vom 30. August 2009 innert gültiger Frist folgende 
Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet wurden: 
 
- Gabi Johannes, 1955, von Würenlos, Bifigweg 20, SVP, bisher 
- Moser Ernst, 1946, von Würenlos, Birchhof, SVP, bisher 
- Reber Hans Ulrich, 1945, von Würenlos und Schangnau BE, Schulstrasse 54, FDP, bisher 
- Vogt Felix, 1954, von Würenlos, Chileweg 7, parteilos, bisher 
- Bernhard Christian, 1958, von Davos Dorf GR, Kempfhofstrasse 36, CVP, neu 
- Blickenstorfer-Meier Susanna, 1953, von Zürich und Freienstein-Teufen ZH, 

Gatterächerstrasse 19, EDU, neu 
- Funk Blaser Karin, 1963, von Baden AG und Kirchleerau AG, Müliwiseweg 6, FDP, neu 
- Hoessly Luca, 1989, von St. Moritz GR, Splügen GR und Hinterrhein GR, Florastrasse 10, 

SP, neu 
- Möckel Anton, 1963, von Würenlos AG und Baden AG, Kornstrasse 15, parteilos, neu 
 
Hinweis: 
Es sind nicht nur die oben aufgeführten Personen wählbar. Im ersten Wahlgang kann jede in 
der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder als Kandidat gültige Stimmen erhalten 
(§ 30 Abs. 1 GPR).  
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Die Stimmberechtigten des Wahlkreises können die eingereichten Wahlvorschläge und die 
Namen der Unterzeichner auf der Gemeindekanzlei während der ordentlichen Bürozeiten 
einsehen (§ 21d Abs. 2 VGPR). 
 
Würenlos, 7. Juli 2009 
 

Wahlbüro Würenlos 
 

 
 
Besten Dank für Ihre Bemühungen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

GEMEINDEKANZLEI WÜRENLOS 
Der Gemeindeschreiber 
 
 
 
Daniel Huggler 

 
 


